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Immobilienball 08: von Disco-Legenden und Cäsaren

D
ie Branche im Dreivierteltakt:
In der Wiener Hofburg ging

am 17. Jänner der mittlerweile
dritte Immobilienball über die
Bühne. Mehr als 2500 Gäste – das
Who’s Who der heimischen Szene
sowie internationale Vertreter –
amüsierten sich in den prunkvol-
len Räumlichkeiten, tanzten Wal-
zer und Boogie. Und jubelten Dis-
co-Legende Gloria Gaynor zu,
die Veranstalter Reinhard Ein-
waller von der Agentur epmedia

für die Mitternachtseinlage ge-
winnen konnte.

E
in Highlight des Balls fand
schon vorher statt: die Verlei-

hung des Immobilienpreises „Cä-
sar“, die Christian Clerici ge-
meinsam mit Thomas Malloth,
Obmann des Fachverbandes der
Immobilien- und Vermögenstreu-
händer, moderierte. Besonderer
Höhepunkt war die Verleihung
des Cäsars für das „Lebenswerk“

an Komm.Rat Prof. Alfons Metz-
ger, dem Stadtrat Rudolf Schi-
cker eine Laudatio hielt. „Der
Preis für ein Lebenswerk bedeu-
tet noch lange kein Karriere-
ende!“, betonte Metzger. „Ich
habe noch viel vor! Wien soll in-
ternationaler Finanzstandort wer-
den, dafür setze ich mich ein.“

D
och es wurden nicht nur ein
Cäsar für das Lebenswerk ver-

liehen, Preise gingen in sechs wei-

teren Kategorien an Immobilien-
profis. René Benko von der Signa
Holding etwa wurde der Cäsar für
den „Shooting Star“ des Jahres
verliehen, Georg Spiegelfeld von
Spiegelfeld Immobilien erhielt
den Preis für den „Makler 08“.
Daniel Jelitzka von Dr. Jelitzka +
Partner wurde zum „Bauträger
08“, Christoph Kothbauer, on-
line hausverwaltung, zum „Haus-
verwalter 08“ gekürt. Über den
Cäsar für den „Immobilienmana-

ger 08“ konnte sich Michael Wur-
zinger von der Constantia Privat-
bank freuen, mit Leonhard Pertl,
AP Immobilien, erhielt ein Tiroler
Makler den Preis „Klein, aber fein
08“.

Erst die Ehrung, dann das Tanzvergnügen: Alfons Metzger (ganz links) bekam im Rahmen des diesjährigen Immobilienballs den Cäsar für das „Lebenswerk“ verliehen. René Benko (ganz rechts mit
Moderator Christian Clerici) wurde zum „Shooting Star 08“ gekürt. Fotos: epmedia

Eine Reihe von „Cäsaren“: Georg Spiegelfeld (Makler 08), Christoph Kothbauer (Hausverwalter 08), Daniel Jelitzka (Bauträger 08), Michael Wurzinger (Immobilienmanager 08) und Leonhard Pertl
(Klein, aber fein 08).
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AUF EINEN BLICK

Große Bauherren ziehen
maximal zu fünft ein Sanierungs-
projekt durch und planen alles
selbst. Sie sparen Grundsteuer
und können die Herstellungs-
kosten auf 15 Jahre verteilt
abschreiben. Beim Kauf dauert
die Abschreibung je nach Alter
der Immobilie 50 oder 67 Jahre.

Kleine Bauherren müssen
zumindest von Anfang an beteiligt
sein und das Risiko von
Verteuerungen des Projekts selbst
tragen. Dafür können sie ihre
Aufwendungen auch beschleunigt
abschreiben. Grundsteuer
müssen sie aber zahlen.

„Kleine Bauherren“ bleiben Unternehmer
STEUERN. Wer sich an einem Sanierungsprojekt beteiligt, kann Steuervorteile lukrieren. Er trägt aber auch Risiko.

VON BEATE LAMMER

E
in Zinshaus zu kaufen, gene-
ralzusanieren und die errich-
teten Wohnungen später zu

vermieten – das kann ein lukrati-
ves Geschäft sein. Zumal man ne-
ben Förderungen auch Steuervor-
teile in Anspruch nehmen kann,
die Käufer von fertigen Zinshäu-
sern nicht haben. So kann man die
Herstellungskosten beschleunigt
abschreiben, nämlich innerhalb
von 15 Jahren. Wer nur Käufer
einer Immobilie ist, muss seine
Aufwendungen auf 67 Jahre (oder
50 Jahre bei alten Gebäuden) ver-
teilt abschreiben. Als großer Bau-
herr zahlt man dagegen nur für die
Anschaffungskosten Grunder-
werbssteuer, nicht aber für die
Umbau- und Sanierungskosten.
Denn Bauherren nehmen unter-
nehmerisches Risiko auf sich.

Keine Fixpreisgarantie
Wem die nötigen Mittel fehlen, um
großer Bauherr zu werden, der
kann sich an einem solchen Pro-
jekt zumindest beteiligen. Als
„kleiner Bauherr“. Dazu muss er
vor dem Baubeginn einsteigen
und Risiko mittragen: Er darf kei-
ne Fix- oder Höchstpreisgarantie
erhalten. Andernfalls wäre er nur
Käufer einer Vorsorgewohnung:
„Diese zahlen Grunderwerbssteu-
er und schreiben die Anschaf-
fungskosten über 50 bis 67 Jahre
ab“, sagt Wilfried Serles, Partner
bei Hübner & Hübner. Kleine Bau-
herren können aber die Herstel-
lungskosten über 15 Jahre ab-

schreiben. Gegenüber ihren „gro-
ßen Kollegen“ haben sie auch
Nachteile: Von der Grunderwerbs-
steuer sind sie nicht befreit, auch
können sie Planungs- und Bera-
tungskosten nicht sofort geltend
machen, sondern als Teil der Her-
stellungskosten über 15 Jahre ver-
teilt.

Das „kleine Bauherrenmodell“
hätte Anfang 2008 abgeschafft
werden sollen. In die Althaussa-
nierung investieren hätte man
dann als nur großer Bauherr oder
Investor ohne besondere Steuer-
vorteile können. Wirtschaftstreu-
händer protestierten heftig, warn-
ten vor einem massiven Investi-

tionsstopp – und brachten das
Vorhaben zu Fall. Das „kleine Bau-
herrenmodell“ bleibt. „Vorausset-
zung ist, dass man auch das Risiko
für Verteuerungen trägt, die infol-
ge von behördlichen Auflagen,
Planungsänderungen oder Zeit-
verzögerungen eintreten“, zählt

Alexander Stolitzka, Partner in der
Anwaltskanzlei Lambert Ever-
sheds, auf. Auch müssen den klei-
nen Bauherrn alle Leistungen der
beteiligten Unternehmen in der
Schlussrechnung aufgeschlüsselt
werden. Dafür dürfen, anders als
beim großen Bauherrenmodell,
auch mehr als fünf Miteigentümer
beteiligt sein, die nicht alle im
gleichen Ausmaß Einfluss auf das
gesamte Projekt haben, stellt
Stolitzka fest.

Wer kleiner Bauherr werden
will, sollte das als langfristiges In-
vestment betrachten. Denn will er
sich etwa fünf Jahre nach dem
Kauf von der Beteiligung trennen,

muss er die Steuervergünstigun-
gen zurückzahlen. Das gilt sogar
noch bei Veräußerung innerhalb
von 30 Jahren. Und das ist nicht
der einzige Nachteil, warnt Karin
Fuhrmann von TPA Horwath: Die
Spekulationsfrist beträgt in die-
sem Fall 15 Jahre. Wer innerhalb
dieses Zeitraums verkauft, muss
auch den Veräußerungsgewinn
versteuern. Der Käufer kommt
nicht mehr in den Genuss der be-
schleunigten Abschreibung: „Bei
ihm handelt es sich ja um keinen
Unternehmer mehr“, erklärt der
Steuerberater Walter Stingl. „Wer
beschleunigt abschreiben will,
muss Initiator und Bauherr sein.“

Doch nicht abgeschafft! Das „kleine Bauherrenmodell“ bleibt – vorerst einmal – bestehen. [Bruckberger]


